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Zitat von Susannea

die Einordnung des öD sagt, Masterabschluss bereutet mindestens A13, weil höherer
Dienst. Wird aber bei Den Lehrern eben nicht so bezahlt.

Als ich studiert habe, umfaßte das Lehramt Primarstufe (also Grundschule) noch 6 Semester
Regelstudienzeit, während alle anderen Lehrämtler 9 Semester Regelstudienzeit hatten. So
wurde auch der spätere Gehaltsunterschied begründet.
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